
machen? Ich habe 1 000 E gleich als Anzahlung dabei. K�nn-
te ich den Rest erst ein wenig sp�ter zahlen, sagen wir, gleich
am 1.1. des n�chsten Jahres?« B �berlegt kurz und sagt: »Gut,
ok.« A streckt B die 1 000 E entgegen, die dieser dankend
annimmt. Zufrieden mit dem Kauf nimmt A die Autoschl�ssel
und Papiere entgegen und f�hrt nach Hause. Am 20. 11.
kommt B in Geldnot, ruft A an und fordert ihn auf, das
restliche Geld zu bringen.

Hat B gegen A am 20. 11. einen Anspruch auf Kaufpreiszahlung?

2. Klausurl�sung:12

Obersatz: B k�nnte gegen A am 20. 11. einen Anspruch auf Kauf-
preiszahlung nach § 433 II BGB geltend machen.

I. Der Anspruch m�sste wirksam entstanden sein. Voraus-
setzung: Hierf�r erforderlich ist ein Kaufvertrag nach § 433 BGB.
Definition: Ein Kaufvertrag besteht aus zwei �bereinstimmenden
Willenserkl�rungen, Angebot (§ 145 BGB) und Annahme (§ 147
BGB), die mit Bezug zueinander abgegeben wurden. Subsumti-
on: Laut Sachverhalt ging A am 13. 9. zum Gesch�ft des B. Die
Ausstellung und Auszeichnung des Wagens mit einem Preis stellt
noch keine Willenserkl�rung des B dar, sondern mangels Rechts-
bindungswillen lediglich eine so genannte invitatio ad offeren-
dum. Bei dem sich entwickelnden Gespr�ch aber bot B dem A
den Wagen ausdr�cklich zum Preis von 3 800 E zum Kauf an. A
willigte ein und beide besiegelten das Gesch�ft mit einem festen
H�ndedruck. Ergebnis: Damit liegt zwischen A und B ein Kauf-
vertrag nach § 433 BGB vor.

Kleiner Obersatz: II. Der Anspruch d�rfte nicht erloschen
sein. In Betracht kommt ein teilweises Erl�schen des Anspruchs
iHv 1 000 E nach § 362 I BGB. Voraussetzung: Daf�r m�sste A
gegen�ber B einen Teil der geschuldeten Leistung »bewirkt«

haben iSd § 362 I BGB. Definition: »Bewirken« iSd § 362 I BGB
bedeutet die Herbeif�hrung des Leistungserfolgs. Subsumtion: A
brachte 1 000 E bereits am 13. 9. zum Verkaufsgespr�ch mit und
�bergab die Geldscheine an B unmittelbar nach dem Abschluss
des Kaufvertrags. B wurde so Eigent�mer der Geldscheine, w�h-
rend A teilweise den Leistungserfolg herbeif�hrte, zu dem er
nach § 433 II BGB verpflichtet war. Ergebnis: Damit ist der An-
spruch des B gegen A iHv 1 000 E nach § 362 I BGB teilweise
erloschen.

Kleiner Obersatz: III. Der (restliche) Anspruch d�rfte nicht
gehemmt sein. In Betracht kommt das Vorliegen einer Stun-
dungseinrede nach § 271 II BGB. Voraussetzung 1: Es m�sste
eine Zeit f�r die Leistung des restlichen Kaufpreises vereinbart
worden sein. Subsumtion: A und B einigten sich darauf, dass A
die restliche Summe erst bis zum Beginn des n�chsten Jahres
bei B begleichen muss. Ergebnis: Abweichend vom Grundsatz
des § 271 I BGB wurde also die F�lligkeit des restlichen Kauf-
preises iHv 2 800 E auf den 1. 1. verschoben. Voraussetzung 2:
Dieser Zeitpunkt d�rfte noch nicht eingetreten sein. Subsumti-
on: Der Zeitpunkt der Geltendmachung des Kaufpreisanspruchs
durch B liegt laut Sachverhalt noch vor dem 1. 1. Ergebnis: Damit
steht A bis zum 1. 1. die dilatorische Einrede der Stundung (§ 271
II BGB) zu. Der Anspruch des B gegen A auf Zahlung des rest-
lichen Kaufpreises aus § 433 II BGB ist somit bis zum 1. 1.
gehemmt.

Endergebnis: B hat somit am 20. 11. noch keinen Anspruch
gegen A auf Zahlung des (restlichen) Kaufpreises iHv 2 800 E

nach § 433 II BGB.

12 Die Begriffe (Obersatz, Voraussetzung, Definition, Subsumtion und Ergebnis) sind in
der Ausformulierung einer Klausur freilich nicht einzuf�gen. Sie dienen hier nur der
Anschaulichkeit.
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n SACHVERHALT

A, E und T sind zu gleichen Teilen Gesellschafter der AET-GmbH, die einen Kunsthandel betreibt. A
ist deren einziger Gesch�ftsf�hrer. �ber die gesetzlich vorgeschriebenen Festsetzungen hinaus
finden sich keine Bestimmungen im Gesellschaftsvertrag. Der Besch�ftigungsvertrag der GmbH mit
A enth�lt folgende Bestimmung:

»Alle Anspr�che aus dem Besch�ftigungsverh�ltnis des Gesch�ftsf�hrers wegen fahrl�ssiger
Verletzung der ihm obliegenden Pflichten sind von der Gesellschaft innerhalb von 6 Monaten nach
F�lligkeit schriftlich geltend zu machen; anderenfalls sind sie ausgeschlossen. Bleibt die Geltend-
machung erfolglos, sind sie ausgeschlossen, wenn der Anspruch nicht innerhalb einer Frist von 2
Monaten nach der Ablehnung gerichtlich geltend gemacht wird.«
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Im Gesellschaftsvertrag ist das Stammkapital der Gesellschaft auf 25 000 E festgesetzt. Am
1. 1. 2003 und in der Folgezeit verf�gt die AET-GmbH �ber ein Verm�gen von mindestens 50 000 E.

A versucht, f�r seinen gebrauchten Privatwagen, einen Mercedes, einen K�ufer zu finden. Er
erkundigt sich bei mehreren Autoh�usern, ist mit den Angeboten jedoch unzufrieden. Das h�chste
Gebot, das sich streng an der f�r den Gebrauchtwagenhandel geltenden Schwacke-Gebraucht-
wagenliste orientiert, bel�uft sich auf 14 000 E. A ist fest davon �berzeugt, sein gepflegtes Fahr-
zeug m�sse mindestens 20 000 E wert sein. Da die Gesellschaft gerade �ber keinen Gesch�fts-
wagen verf�gt, kauft er am 3. 1. 2003 kurzerhand in seiner Funktion als Gesch�ftsf�hrer seinen
eigenen Mercedes f�r die AET-GmbH zu einem Kaufpreis von 20 000 E und �berweist noch am
selben Tag den Betrag auf sein Privatkonto.

T ist �ber diesen Vertragsabschluss emp�rt und verlangt seine R�ckabwicklung. Als A sich
weigert, der AET-GmbH die 20 000 E zur�ckzuzahlen, besteht T auf einem Gesellschafterbeschluss,
wonach die GmbH von A R�ckzahlung verlangen solle. A beruft daher durch Versendung von
E-Mails an E und T eine Gesellschafterversammlung f�r den 1. 2. 2003 ein. An der Abstimmung
nehmen alle Gesellschafter teil. A und E stimmen gegen die R�ckg�ngigmachung des Kaufs des
Mercedes und die Geltendmachung von R�ckzahlungsanspr�chen gegen A, T hingegen f�r die
R�ckg�ngigmachung des Kaufs und die Geltendmachung von R�ckzahlungsanspr�chen gegen A.
Die Beschl�sse werden vom Versammlungsleiter nicht f�rmlich festgestellt.

T ist �ber die Ergebnisse der Abstimmung unzufrieden. Er ist der Ansicht, der Kaufvertrag sei
unwirksam und A zur R�ckzahlung des Kaufpreises und zur Zahlung von Schadensersatz ver-
pflichtet. Er unternimmt jedoch erst einmal nichts. Erst am 15. 7. 2003 wendet er sich mit der Frage
an Sie, welche Anspr�che der Gesellschaft gegen A zustehen.

Pr�fen Sie in einem Gutachten, ob der Gesellschaft Zahlungsanspr�che gegen A wegen des
Kaufs des Mercedes zustehen und ob diese durchsetzbar sind.

n L�SUNG

I. Anspruch der Gesellschaft gegen A auf R�ckzahlung des Kaufpreises aus § 812 I 1 1. Alt BGB

Der bereicherungsrechtliche Zahlungsanspruch der GmbH besteht, wenn A durch ihre Leistung
20 000 E ohne Rechtsgrund erlangt hat.

1. Indem A vom Konto der AET-GmbH 20 000 E auf sein eigenes Konto �berwies, erwarb er gegen
seine Bank einen Zahlungsanspruch in gleicher H�he aus einem abstrakten Schuldversprechen
nach § 780 BGB (vgl Ebenroth/Boujong/Joost/Grundmann, HGB 2001, BankR I 215). F�r den Leis-
tungsbegriff ist auf den objektiven Empf�ngerhorizont abzustellen. Entscheidend ist danach, wer
dem Empf�nger als Leistender erscheint. Da A bei der �berweisung als Organ der Gesellschaft
handelte, ist sein Handeln der Gesellschaft zuzurechnen. Zugleich war ihm erkennbar, dass die Bank
nur als Zahlstelle fungierte, aber keine eigene Verm�gensmehrung vornahm. Die bewusste und
zweckgerichtete Verm�gensmehrung zugunsten des A fand daher durch Leistung der GmbH statt.

Etwas durch Leistung erlangt

2. Rechtsgrund der Leistung der GmbH an A kann nur ein zwischen diesen bestehender Kauf-
vertrag �ber das Fahrzeug des A sein. Bedenken gegen dessen Wirksamkeit bestehen jedoch in
zweierlei Hinsicht: Zum einen kommt ein Verstoß gegen das Verbot des § 181 BGB bei Vertrags-
abschluss in Betracht, zum anderen gegen die Grunds�tze �ber verdeckte Gewinnaussch�ttungen.

Ohne Rechtsgrund

a) Bei Abschluss des Kaufvertrages trat A als Verk�ufer im eigenen Namen und zugleich auf
K�uferseite in seiner Funktion als Gesch�ftsf�hrer der AET-GmbH in deren Namen auf. Damit
handelte es sich bei diesem Vertragsschluss um ein Insichgesch�ft iSd § 181 1. Alt BGB. Auch
außerhalb des Anwendungsbereichs von § 35 IV GmbHG sind Insichgesch�fte des einzigen Ge-
sch�ftsf�hrers nach § 181 BGB zu beurteilen (Marsch-Barner/Diekmann in: M�nchener Handbuch
des Gesellschaftsrechts, Bd 3, Gesellschaft mit beschr�nkter Haftung, 2. Aufl, § 44 Rn 29). Der
Abschluss eines solchen Insichgesch�fts war A nicht durch den Gesellschaftsvertrag gestattet.
Rechtsfolge eines ohne Zustimmung des Vertretenen vorgenommenen Insichgesch�fts ist die
schwebende Unwirksamkeit des Rechtsgesch�fts. Dies gilt auch f�r das Handeln des Gesch�fts-
f�hrers einer GmbH (Rowedder/Schmidt-Leithoff/Koppensteiner, GmbHG, 4. Aufl, § 35 Rn 30).

Insichgesch�ft iSd § 181 BGB

Der schwebend unwirksame Kaufvertrag war somit nach § 177 BGB durch die Gesellschaft
genehmigungsf�hig. Die Entscheidungskompetenz �ber diese Genehmigung liegt bei dem Organ,
das zur Bestellung und Abberufung des Gesch�ftsf�hrers berufen ist (BGHZ 33, 189, 192), in der
AET-GmbH also bei der Gesellschafterversammlung.

b) Eine Entscheidung der Gesellschafter wurde in der Gesellschafterversammlung vom 1. 2. 2003
getroffen. Zwar fand die Abstimmung dar�ber statt, ob der Autokauf des A r�ckabzuwickeln sei,
und bezog sich damit nicht ausdr�cklich auf die Wirksamkeit des Vertrages. In der Entscheidung
�ber die R�ckabwicklung kam jedoch zugleich der Wille zum Ausdruck, dar�ber zu befinden, ob

Abstimmung �ber die
Genehmigung des schwebend
unwirksamen Kaufvertrages
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